
 
 
 

Antrag zur Durchführung von Maßnahmen an geschützten Bäumen 
 
Persönliche Daten 

Antragsteller/Antragstellerin 
Bitte wählen Sie aus 

  natürliche Person    juristische Person (Firma, Verein etc.) 

Name der juristischen Person 

 
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin 
Anrede Nachname Vorname 

Straße Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail  

 
Angaben zu Eigentumsverhältnissen 

Wählen Sie aus: 

  ich bin alleiniger Grundstückseigentümer/ich bin alleinige Grundstückseigentümerin  

  ich bin Grundstücksmiteigentümer/ich bin Grundstücksmiteigentümerin 

  ich bin sonstiger Berechtigter/sonstige Berechtigte (z.B. Beauftragte/r, Hausverwalter/in) 

 
Sofern Sie die Ausnahme bzw. Befreiung für geschützte Bäume für ein Grundstück beantragen wollen, das sich nicht in Ihrem 
Eigentum befindet, muss Ihnen das Einverständnis des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin vorliegen. 
Bei Eigentümergemeinschaften ist das Vorliegen eines Beschlusses erforderlich. 

Kontaktdaten Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin bzw. Hausverwaltung oder Berechtigte 
 

  wie oben 
 
oder abweichenden Kontaktdaten: 
Bitte wählen Sie aus 

  natürliche Person    juristische Person (Firma, Verein etc.) 

Name der juristischen Person 

 
 
Anrede Nachname Vorname 

Straße Hausnummer PLZ, Ort 

Telefon E-Mail  

 
Baumstandort 
Straße, Hausnummer 

 

alternativ Gemarkung, Flur, Flurstück 

 
Bauvorhaben 
Steht der Antrag in Verbindung mit einem Bauantrag, einer Bauvoranfrage oder einem geplanten Bauvorhaben? 

  Ja    Hinweis: Bitte den Antrag den sonstigen Bauunterlagen beifügen und beim Bauamt einreichen. 

Bitte das Aktenzeichen des Bauamtes eingeben. Alternativer Hinweis: noch kein Aktenzeichen vorhanden 



 Baum 1 Baum 2 Baum 3 Baum 4 Baum 5 

Baumart 
     

Stammumfang in 1 m Höhe (cm) 
     

Kronendurchmesser (m) 
     

Bitte markieren Sie alle Bäume, für die Sie eine Maßnahme beantragen, in einem Lageplan. Diesen reichen Sie möglichst mit aussagekräftigen Fotos von jedem Baum ein. 

Maßnahme 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

Erläuterungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Begründung 
 
vgl. § 5 der Baumschutzsatzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

Bitte im Textfeld erläutern: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 Baum 6 Baum 7 Baum 8 Baum 9 Baum 10 

Baumart 
     

Stammumfang in 1 m Höhe (cm) 
     

Kronendurchmesser (m) 
     

Bitte markieren Sie alle Bäume, für die Sie eine Maßnahme beantragen, in einem Lageplan. Diesen reichen Sie möglichst mit aussagekräftigen Fotos von jedem Baum ein. 

Maßnahme 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

 Fällung 

 Rückschnitt 

 Veränderung Wurzelbereich 

 Sonstiges 

Erläuterungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Begründung 
 
vgl. § 5 der Baumschutzsatzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

 a) rechtliche Verpflichtung 

 b) wesentliche Nutzungs- 
         Einschränkung 

 c) Gefahr 

 d) Krankheit des Baumes 

 e) öffentliches Interesse 

 f) Beeinträchtigung anderer 
        geschützter Bäume 

 Baumpflege 

 unzumutbare Härte 

 

Bitte im Textfeld erläutern: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Ersatzpflanzung (nur bei Fällung) 

 
Wird eine Ausnahme oder Befreiung erteilt, so hat der Antragsteller/die Antragstellerin auf seine/ihre Kosten für jeden entfernten 

geschützten Baum als Ersatz je einen neuen standortgerechten Baum mit einem Stammumfang von mindestens 20 – 25 cm im 

Geltungsbereich dieser Satzung zu pflanzen (Ersatzpflanzung). Die Ersatzpflanzung hat grundsätzlich auf dem Grundstück zu 

erfolgen, auf dem der geschützte Baum entfernt wurde. Sie ist dem Umweltamt anzuzeigen.  

Für den Fall, dass eine Ersatzpflanzung nicht möglich ist, wird eine Ausgleichszahlung fällig. 
 

  Ich erkläre rechtsverbindlich, falls die Fällung des geschützten Baumes/der geschützten Bäume genehmigt wird, dass ich eine 
Ersatzpflanzung gem. § 9 der Baumschutzsatzung der Stadt Bielefeld auf meine Kosten vornehmen werde. 

Baumart / Anzahl: 

Ersatzpflanzung 

  auf demselben Grundstück  

  auf folgendem Grundstück 

Begründung, wenn nicht auf demselben Grundstück 

 
Bitte benennen Sie das Grundstück, wenn Ersatzpflanzung nicht auf demselben Grundstück: 
Straße, Hausnummer 

 

alternativ Gemarkung, Flur, Flurstück 

 

Bitte fügen Sie die Einverständniserklärung des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin, sofern die 
Ersatzpflanzung nicht auf demjenigen Grundstück erfolgen soll, für das die Ausnahme/Befreiung beantragt wird, bei. 

Zugang zum Baum 

Bitte wählen Sie aus 

  Das Grundstück ist frei zugänglich (keine Terminabsprache erforderlich) 

  Das Grundstück ist nicht frei zugänglich, Terminabsprache bitte mit 
Ansprechpartner für den Zugang zum Grundstück 

  dem Antragsteller/der Antragstellerin 

  folgendem Ansprechpartner/folgender Ansprechpartnerin 
Anrede 

Nachname Vorname 

Telefonnummer E-Mail 

Markierung: (den fraglichen Baum habe ich wie folgt markiert)  

 

 

Bestätigung für den Antrag 

 
  Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 

 
 
Die Datenschutzhinweise am Ende dieses Antrages habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

Unterschrift 

 
Hinweis zu Bauanträgen etc.: Bitte den Antrag in Verbindung mit einem Bauantrag/einer Bauvoranfrage/einem Bauvorhaben den sonstigen 
Bauunterlagen als Anlage beifügen und an das Bauamt senden. 
 
Das ausgefüllte Formular schicken Sie bitte per Post an:   
 
 
Stadt Bielefeld 
Umweltamt 
33597 Bielefeld 



 
 
 

Datenschutzinformation nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
 

 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat für die Stadt Bielefeld einen hohen Stellenwert. Mit dieser 
Datenschutzerklärung werden Sie darüber informiert, zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, wie lange diese Daten gespeichert werden, welche Rechte 
Sie nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben und wer die Verantwortlichen für den Datenschutz 
sind. 
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung  
Die Stadt Bielefeld erhebt und verarbeitet Ihre Daten für die Antragsbearbeitung auf Grundlage der Satzung zum 
Schutz des Baumbestandes der Stadt Bielefeld (Baumschutzsatzung). Diese ist am 01.10.2022 in Kraft getreten. Die 
Erhebung Ihrer Daten beginnt mit Abgabe des Antrages.  
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Aufgaben gem. § 3 Abs. 1 
Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) erforderlich. 
 
Weitergabe der Daten  
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.  
 
Speicherzeitraum  
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Bielefeld so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen im Rahmen der Bearbeitung der Baumschutzsatzung erforderlich ist. Die 
Löschung der gespeicherten Daten erfolgt 10 Jahre nach dem Ende der Sachbearbeitung.  
 
Betroffenenrechte  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können 
Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der datenschutzrechtlich 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, Postfach 
200444, 40102 Düsseldorf.  
 
 
 
Name und Kontaktdaten des für die Datenerhebung und -verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
Datenschutzbeauftragten: 
 
 
Stadt Bielefeld        Datenschutzbeauftragter Stadt Bielefeld  
Der Oberbürgermeister       33597 Bielefeld  
- Umweltamt -        Tel. 0521 51-6888  
33597 Bielefeld       datenschutzbeauftragter@bielefeld.de 
 


